
Abfertigungskennzeichen
für Lithium-Metall-Batterien im Luftverkehr
gemäß Teil II der Verpackungsanweisungen 968 - 970

1   Tragen Sie in das umrandete Feld ihre Telefonnummer mit Vorwahl und Ländercode ein

2   Schneiden Sie das Kennzeichen an der gepunkteten Linie aus 

3   Befestigen Sie das Kennzeichen auf einer Seite des Versandstücks

Das Kennzeichen muß mindestens 120 mm x 110 mm groß sein, die verkleinerte Variante (Seite 2) 
105 mm x 74 mm. Die verkleinerte Variante darf nur bei kleinen Versandstücken verwendet werden, 
wenn das Standardmuster nicht auf einer Seite angebracht werden kann.
Bitte nach dem Ausdruck auf Ihrem Drucker die Abmessungen nochmals kontrollieren,  
durch Druckereinstellungen könnte es u.U. zu Verschiebengen kommen.
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kennzeichnung von versandstücken
mit Lithium-Ionen-Batterien im Straßen- und Seeverkehr
gemäß ADR/IMDG-Code Sondervorschrift 188

1   Tragen Sie in das umrandete Feld ihre Telefonnummer mit Vorwahl und Ländercode ein

2   Schneiden Sie das Kennzeichen an der Außenseite der Umrandung aus 

3   Befestigen Sie das Kennzeichen auf einer Seite des Versandstücks

Es gibt keine Vorgaben bzgl. der Größe des Kennzeichens, Sie können die Vorlage daher auch modifizieren.
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Freistellungsregeln können für den, der 
sie richtig zu nutzen weiß, eine prima Sa-
che sein. Sie erleichtern die Verwendung 
kostengünstiger Verpackungen, vereinfa-
chen Dokumentation und Kennzeich-
nung und gestalten somit den Versand 
gefährlicher Güter deutlich einfacher. 
Denn sind die entsprechenden Voraus-
setzungen erfüllt, gelten bei einer Beför-
derung nicht die Vorschriften.

Verschiedene Möglichkeiten 
In den Regelwerken der Verkehrsträger ist 
die Anwendung der verschiedenen Frei-
stellungsmöglichkeiten aufgeführt. Im 
Zusammenhang mit der Art der Beförde-
rung betrifft dies beispielsweise im ADR 
den Transport gefährlicher Güter durch 
Privatpersonen, den Transport von Ma-
schinen oder Geräten mit Gefahrgut im 

Betriebsstofftank oder auch Notfalltrans-
porte. Sogar Beförderungen durch Unter-
nehmen in Verbindung mit ihrer Haupt-
tätigkeit können freigestellt sein (die so 
genannte Handwerkerregel, siehe Seite 15). 

Wesentlich wichtiger für die meisten 
Firmen, die Gefahrgut versenden oder 
transportieren, sind die im Verzeichnis 
der gefährlichen Güter (Tabelle A, Kapitel 
3.2 ADR) in Spalte 6 aufgeführten Sonder-
vorschriften (siehe Seite 4). Gleiches gilt 
für in begrenzten oder freigestellten Men-
gen verpackte Güter, ebenfalls in Tabelle 
A in den Spalten 7a und 7b zu finden (sie-
he Artikel auf Seite 7 und Seite 10), sowie 
Mengen, die eine bestimmte Größe je 
Fahrzeug nicht überschreiten (1000-Punk-
te-Regel, siehe Seite 18). 

Dennoch sollte man eines im Hinter-
kopf behalten: Auch wenn die Vorschrif-
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ten nicht oder nur eingeschränkt gelten 
– es handelt sich beim Inhalt der Packstü-
cke immer noch um Gefahrgut. Und da 
kann es aus Sicherheitsgründen manch-
mal besser sein, auf Freistellungsmög-
lichkeiten zu verzichten. Rudolf Gebhardt

 — Sondervorschriften
 — Limited Quantities
 — Excepted Quantities
 — Beispiele aus der Praxis
 — Handwerker- und 1000-Punkte-Regel

Thema des Monats:
Freistellungen

Online mehr Das Plus 
für alle Abonnenten

Service  Überall dort, wo Sie im Heft das 
große rote Plus sehen, finden Sie zum 
Thema passend weitere Informationen, 
Übersichten und Checklisten unter 
www.gefahrgut-online.de  
Redaktion:  gefahrgut@springer.com
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